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Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Änderung der Ordnung für die praktische Vorbildung

für den Studiengang

Museumskunde

Auf Grund von § 17 Satz 2 Nr. 2 der Satzung der Fachhochschule für Technik und Wirt-
schaft Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes
(AMBl. FHTW Berlin Nr. 23/98 in Verbindung mit § 10 Abs. 5 des Gesetzes über die
Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz-BerlHG) in der Fassung vom 17.
November 1999 (GVBl S. 630), geändert durch Gesetz vom 31. Mai 2000 (GVBl. S.
342) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestaltung der FHTW Berlin
am,.03.Mai 2000 die Ordnung für die praktische Vorbildung für den Studiengang Muse-
umskunde vom 21.Juni 1995 (AM Bl. FHTW Berlin Nr. 15/96) wie folgt geändert:

1. Geltungsbereich

Die nachfolgend bezeichnete Änderung gilt ab WS 2000/2001.

2. Inhalt der Änderung

§ 3 wird um den folgenden dritten Absatz ergänzt:

Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an dem deutsch-französischen Dop-
peldiplom kann die Dauer des Vorpraktikums nach besonderer Prüfung auf 13
Wochen verringert werden. Die Prüfung wird durch den Vorpraktikums-
beauftragen oder die Vorpraktikumsbeauftragte vorgenommen. Die Vorausset-
zung ist ein Nachweis an Kenntnissen der französischen Sprache, die dazu
geeignet sind, an einem Studium in Frankreich erfolgreich teilzunehmen.
In diesem Fall müssen mindestens 9 Wochen des Vorpraktikums bis zum Be-
ginn des Studiums, die restlichen 4 Wochen spätestens zu Beginn des 3. Fach-
semesters nachgewiesen werden.

3. Inkrafttreten der Änderungen

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der
FHTW Berlin Kraft.

* bestätigt durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur am 29.08.2000
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